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ZEICHENERKLÄRUNG

a) für die Festsetzungen

WA

H

0,^

(0,8

A

Grenze des rä lichen Geltungsbereiches
des Bebauimgsplanes

Allgemeines Vohngebiet

Zahl der Vollgeschosse " Höchstgrenze -

Zahl der Vollgeschosse - zwingend

Grundflächenzahl (hochstzulässige)

Geschoßflächenzahl (hochstzulässige)

Hauptfirstrichtung

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

SD

WD

Baugrenze

Satteldach

Walmdach

Straßenverkehrsflachen

/^

-6.0

0.5 6. 5 1.b

Fußweg

Straße begre zuagslini®
Begrenzung sonstiger Verkehr -lachen

Öffentliche Grünfläche

öffentlicher Kinderspielplatz

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzimg

Bord ste inradius

Maßzahl



en J-

6.o

ac) 6. 5 l.b

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Bordsteinradius

?:aßz hl

Z i- und Ausfa'-irts-verbot

b) für die Hinweise

1192/7

Bestehende Grundstücksgrenzen

Geplante Grundstücksgrenzen

Flumuramern

Vorschlag für die Situierung neuer Gebäude

Garagen

.^ Stellplätze

Abbruch zur gegebenen Zeit

Unterteilung der Straßenflachen^
(Gehweg"-"Baumstreifen - Fahrbahn -
Gehweg)

Hochsparinungsfreileitung mit Schutz-

ervagsleitung

n i St äuchem

" ^ ^. l'"^h
esondere Vorkehrimgen ni^sic^t ^^

iSmFsslonsschutzes vom ?'ahrverkhr_d_r_
künftigen"Bundesstraße zu empfehlen sind.
Das RaumordnungsverfahreQ ^zu&l^h^deS

wd®r Bimdesstraße 17 neu'



^ E
Q!

Gehweg)

Hochspannimgsfreileitung mit Schutz-
streifen

Eate ässerungsleitung

yyxyxxxxsQQS.

npflanzung von Bäumen und Sträuchern

Umgrenzung von Flächen ?ei_de^^B^ ^mi^
'eSonder:e°Vorkehnmgen hinsichtlich^des
Immisslonsschutzes vom Fährverkehr der^
künftigen Bundesstraße zu empien±en sina.

Das Raiimordnungsverfahren bezüglich der
Linienführung "der Bundesstraße l? neu*
ist abgeschlossen.

Innerhalb des gekennzeichneten Gebietes,
insbesondere in den Randzonen, muß
Schaiieiawirlnmgen gerechnet werden,
sich'aiierdings', soweit voraussehbar,
Raiunen~des~Zuiässigen bewegen. ^ Trotzdem
wird*'dringend^ empfohlen^ SOWS4.£eI^2;n
Grundrißg^staltung (Vohn- und Schlaf ra^m^
au?*der"^on"der"künftigen Straße bzw. der
Randzon@n~des Baugelaietes abgewendeten
Seite"zu"pianan)_äls^auch bei_der^Ba^au^-
Führung"(z7B.~ Außenwände mit schallabsor-
bierenden Fa s sader> Verkleidungen zu^ver^
sehen und Schallschutzfenster zu verwen-
den) Rücksicht zu nehmen.

Grenze des anschließenden Bebauungsplanes
Nr. 5

Bestehende Hauptgebäude

Bestehende Nebengebäude

<

Trafostation

Geplantes 20 KV - Kabel der LEW


